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Sängerkreis Fürth | stv. Vorsitzender & Geschäftsführung 
Frank Schneider | Obstgartenweg 3 | 97215 Weigenheim 
 
An alle 
Vorsitzende und Chorleiter der Mitgliedsvereine 2), 
Vorsitzende der Sängergruppen und Gruppen-Chorleiter, 
Mitglieder des Präsidiums sowie 
Ehrenmitglieder des Sängerkreises 
  
  Weigenheim, 03.02.2024 
 
 

Einladung zum Kreis-Sängertag am Sonntag, 10. März 2024, um 13:30 Uhr 

im Landgasthof Ehegrund in 91484 Sugenheim, Hauptstraße 30 

 
Sehr geehrte Delegierte, 
 
gemäß unserer Geschäftsordnung laden wir Sie herzlich zum Kreis-Sängertag 2024 (Mitglieder-
versammlung) ein. Bitte nehmen Sie sich die Zeit hierzu, damit wir uns wieder sehen. Die Berichte 
beziehen sich auf die Jahre 2022 – 2023. 
Bei persönlicher Verhinderung bitten wir um Entsendung einer geeigneten Vertretung 2). Da dem 
Sängerkreis Fürth nicht von allen Chorleitern eine E-Mail-Adresse vorliegt, werden die Vereinsvor-
stände gebeten, die Einladung ggf. an die Chorleitung weiterzuleiten.  
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 
TOP   1: Begrüßung und musikalische Einleitung mit dem MGV Sugenheim 
 
TOP   2: Totengedenken 
 
TOP   3: Grußworte 
 
TOP   4: Bericht der Geschäftsführung 1) 

 
TOP   5: Bericht der Kreis-Chorleitung 
 
TOP   6: Bericht des Schatzmeisters 1) 

 
TOP   7: Bericht der Kassenprüfer 
 
TOP   8: Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Präsidiums 
 
TOP   9: Neuwahlen 

a) Berufung eines Wahlausschusses  
b) Wahl eines Präsidiums des Sängerkreises Fürth 2024-2028 3) 

stv. Vorsitzender & Geschäftsführung 
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TOP 10: Verleihung der Zuwendungen aus der Heinz-Bruder-Stiftung für die Förderjahre  
    2022 / 2023 

Die Vereine mit bewilligten Anträgen an die Heinz-Bruder-Stiftung wurden unmittel-
bar im Zusammenhang mit der chorischen Veranstaltung über die Verleihung eines 
Bonus in Kenntnis gesetzt. Sollte der Verein am Kreis-Sängertag nicht vertreten 
sein, verfällt die geplante Zuwendung.  
 

TOP 11: Wünsche, Anträge und Schlussworte 

Anträge sind bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Versammlung in Textform 
an den stv. Vorsitzenden Frank Schneider zu richten. 

 
 
1) Zu diesem TOP stehen Ihnen im registrierten Bereich auf www.saengerkreis-fuerth.de zum 
Download bereit. Bringen sie bitte diese Unterlagen bei Bedarf mit, denn während der Versamm-
lung werden hierzu keine Papierdokumente mehr ausgegeben und der Bericht an der Versamm-
lung erfolgt in Kurzform. 
 
2) Auszug aus der Geschäftsordnung des Sängerkreises Fürth vom 15.05.2022 betreffend „Kreis-
Sängertag“ (§ 8, Abs. 2): 
„Jeder Mitgliedsverein ist berechtigt, seinen 1. Vorsitzenden und seinen 1. Chorleiter als Vertreter 
zum Kreis-Sängertag zu entsenden. Hat ein Verein mehr als 50 aktive Mitglieder, kann für jede dar-
über hinausgehende angefangene Sängerzahl von 25 ein weiterer Vertreter entsandt werden. Der 
1. Vorsitzende des Mitgliedsvereins kann sich durch ein anderes Mitglied des Vereins vertreten las-
sen; der 1. Chorleiter muss sein Stimmrecht persönlich ausüben.” 
 
3)  Wir suchen weiterhin einen Schatzmeister/in. Interesse? Dann melden Sie sich gerne bei uns. 
Zur Einarbeitung sind verschiedene Modelle möglich. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Frank Schneider 


